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7 Unverändert 
 

Art. 4 Lärmschutz 
 
1 - 4 Unverändert 
 
5 Im Baufeld Baubereich A sind Wohnungen nur soweit zugelassen, als diese durch die benachbarten 
Bauten (Baufelder Baubereiche A, B, C) und die Massnahme gemäss Abs. 1-3 ausreichend vor Lärm 
abgeschirmt werden. 
 
6 Werden in Baufeld B entlang der Freiburgstrasse Wohnungen angeordnet, so müssen deren Schlaf-
räume nach der von der Strasse abgewandten Seite (Innenhof) hin orientiert werden. Die strassensei-
tigen Wohnräume dieser Wohnungen sind mit vorgelagerten, natürlich belüfteten Wintergärten zu 
versehen. Dasselbe gilt für seitwärts orientierte Wohnräume von senkrecht zur Freiburgstrasse ste-
henden Gebäudefassaden. Die dem Lärmschutz dienenden Wintergärten dürfen nicht als lärmemp-
findliche Räume im Sinne von Art. 2/6 LSV genutzt werden. 
 
7 In Baufeld Baubereich C ist entlang der SBB-Bahnlinie die geschlossene Bauweise anzustreben. Die 
bei offener Bauweise entstehenden Lücken zwischen den Bauten sind durch zusätzliche Lärmschutz-
wände zu schliessen; diese müssen bei den abzuschirmenden Wohnungen die gleiche Lärmreduktion 
bewirken wie die geschlossene Bauweise. Gegen das SBB-Trasse dürfen keine Wohn- und Schlaf-
räume orientiert werden. Die Räume sind gegen den vor Lärm geschützten Innenhof zu orientieren. 
 
8 Wird Baufeld Baubereich B vor Baufeld Baubereich C realisiert, so sind die Wohnungen in Baufeld 
Baubereich B durch entlang dem SBB-Trasse zu erstellende provisorische bauliche Massnahmen vom 
Eisenbahnlärm zu schützen. 
 

Art. 5 Energie 
 
1 Die Wärmeversorgung für Raumheizung, Warmwasser und Gewerbe hat mittels Anschlüssen an das 
Gas- oder Fernwärmenetz zu erfolgen. Der zulässige Wärmebedarf für Heizung und Warmwasser ist 
mit Fernwärme abzudecken, sofern der Anschluss technisch möglich ist und keine unverhältnismässig 
hohen Kosten entstehen. 
 
2 Von der Anschlusspflicht gemäss Abs. 1 sind Bauten befreit, für die nachgewiesen wird, dass Hei-
zung und Warmwasser pro m2 Energiebezugsfläche und Jahr weniger als 180 MJ (50 kWh) fossile 
Energie oder weniger als 60 MJ (17 kWh) elektrische Energie verbrauchen. 
 

Art. 6 Abstellplätze 
 
1 Aufgehoben (Fassung vom 1. 3. 2003) 

 
2–3 Unverändert 
 
4 Es sind Veloabstellplätze für mindestens 25% der Arbeitsplätze zu erstellen; bei publikumsintensiven 
Betrieben ist zusätzlich eine ausreichende Anzahl von Veloabstellplätzen für Besucher zu erstellen. 
Bei Wohnungen ist pro 40 m2 BGF ein Veloabstellplatz zu erstellen. Die Veloabstellplätze sind in der 
Nähe des Eingangs anzuordnen. Mindestens die Hälfte der Abstellplätze ist zu überdecken. 
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Überbauungsvorschriften zur ZPP Gangloff 
 

Art. 3 
 
1  Unverändert 
 
2 Die ZPP ist eine spezielle Dienstleistungs- und Gewerbezone DG mit folgenden Bestimmungen: 

 Gestattet sind Büro-, Reparatur-, Produktions- und Lagerbetriebe, Hotels, Gaststätten, Läden, 
Nutzungen für Freizeit und Kultur, sowie Berufs- und Fachschulen. 

 Grössere Werkhöfe und offene Materiallager sind nicht gestattet. 

 Wohnungen sind bis max. 65% der Fläche zulässigen oberirdischen Geschossfläche GFo er-
laubt. 

 Mindestens 1000 m2 BGF GFO sind für Freizeit- und Quartiernutzungen zu reservieren. 
 
3 Das Gesamtnutzungsmass beträgt mindestens 25 000 m2 oberirdische Geschossfläche GFo, maxi-
mal 35 000 m2 oberirdische Geschossfläche GFo BGF. Das minimale Nutzungsmass beträgt in den 
Baufeldern Baubereichen B und C zusammen mindestens 1/3 der Gesamtnutzung. Werden die Aus-
senwandstarken eines Neubaus zum Erzielen eines anerkannten Minergiestandards erhöht, so kann 
die Baubewilligungsbehörde zur Kompensation des dadurch entstehenden Flächenverlustes den Ge-
bäudeumfang angemessen erhöhen. Dabei dürfen weder Grenz- und Gebaudeabstande noch Bauli-
nien überschritten werden. 
 
3bis Als massgebendes Terrain wird für die Baufelder Baubereiche A und D die Höhenkote 557.0 m 
und für die Baufelder Baubereiche B, C1 und C2 die Höhenkote 559.0 m festgelegt.  
 
3ter Oberirdisch ist die Geschossfläche sämtlicher Geschosse, die nicht Untergeschosse darstellen. Bei 
Untergeschossen überragt die Oberkante des fertigen Bodens des darüberliegenden Vollgeschosses 
die Fassadenlinie im Mittel aller Fassaden höchstens um 1.2 m.  
 
4 Fassadenhöhen Gebäudehöhen und GVollgeschosszahlen 
Die maximalen Gebäudehöhen Fassadenhöhen (FH) betragen im Baufeld Baubereich A 75 m (Hoch-
häuser gemäss Art. 20 BauG sind zugelassen, wenn die Beschattungstoleranzen gemäss Art. 22 
BauV eingehalten sind), im Baufeld Baubereich B 15 16 m, und im Teilbaubereich Baufeld C1 23 22 m 
und im Teilbaubereich C2 26 m. Die GVollgeschosszahl ist innerhalb dieser Gebäudehöhen Fassa-
denhöhen nicht beschränkt. 
 
5 Grenz- und Gebäudeabstände 
Gegenüber dem im SW gelegenen Grundstück ist ein Grenzabstand von mindestens 3 m, gegenüber 
der Achse des SBB-Ausziehgeleises ein Abstand von mindestens 5 m einzuhalten. Die internen Ge-
bäudeabstände werden mit der Überbauungsordnung bzw. mit dem Wettbewerb festgelegt. 
 
6 Gestaltungsgrundsätze für Bauten und Anlagen 

 Zur Belebung des neuen Quartiers und Hebung der Sicherheit im öffentlichen Raum ist eine 
optimale Funktionsdurchmischung anzustreben. 

 Im 1. und 2. Vollgeschoss Erdgeschoss und im 1. Obergeschoss sind wo möglich Wohnnut-
zungen, publikumsorientierte Nutzungen und / oder Räume mit dauernd besetzten Arbeits-
platzen anzuordnen. 

 Die Überbauung ist mit einem immissionsgeschützten Aussenraum zu versehen. Dieser ist 
durch Sichtverbindung mit dem Europaplatz zu verflechten. 

 Wohnungserschliessungen und deren Zugänge sind unabhängig von anderen Nutzungen an-
zuordnen. 

 Wo möglich soll der Strassenraum mit Bäumen gestaltet, die Hofräume begrünt und ein Teil 
davon unversiegelt belassen werden. 

 Flachdächer sind mindestens extensiv zu begrünen, soweit sie nicht als begehbare Terrasse 
genutzt werden. 

 Baufeld Baubereich D ist als attraktiver Platz zu gestalten. Kleine Bauten Gebäude für öffentli-
che Bedürfnisse sind nach Absprache mit dem kantonalen Tiefbauamt gestattet. 

Legende geringfügige Änderung
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7 Unverändert 
 

Art. 4 Lärmschutz 
 
1 - 4 Unverändert 
 
5 Im Baufeld Baubereich A sind Wohnungen nur soweit zugelassen, als diese durch die benachbarten 
Bauten (Baufelder Baubereiche A, B, C) und die Massnahme gemäss Abs. 1-3 ausreichend vor Lärm 
abgeschirmt werden. 
 
6 Werden in Baufeld B entlang der Freiburgstrasse Wohnungen angeordnet, so müssen deren Schlaf-
räume nach der von der Strasse abgewandten Seite (Innenhof) hin orientiert werden. Die strassensei-
tigen Wohnräume dieser Wohnungen sind mit vorgelagerten, natürlich belüfteten Wintergärten zu 
versehen. Dasselbe gilt für seitwärts orientierte Wohnräume von senkrecht zur Freiburgstrasse ste-
henden Gebäudefassaden. Die dem Lärmschutz dienenden Wintergärten dürfen nicht als lärmemp-
findliche Räume im Sinne von Art. 2/6 LSV genutzt werden. 
 
7 In Baufeld Baubereich C ist entlang der SBB-Bahnlinie die geschlossene Bauweise anzustreben. Die 
bei offener Bauweise entstehenden Lücken zwischen den Bauten sind durch zusätzliche Lärmschutz-
wände zu schliessen; diese müssen bei den abzuschirmenden Wohnungen die gleiche Lärmreduktion 
bewirken wie die geschlossene Bauweise. Gegen das SBB-Trasse dürfen keine Wohn- und Schlaf-
räume orientiert werden. Die Räume sind gegen den vor Lärm geschützten Innenhof zu orientieren. 
 
8 Wird Baufeld Baubereich B vor Baufeld Baubereich C realisiert, so sind die Wohnungen in Baufeld 
Baubereich B durch entlang dem SBB-Trasse zu erstellende provisorische bauliche Massnahmen vom 
Eisenbahnlärm zu schützen. 
 

Art. 5 Energie 
 
1 Die Wärmeversorgung für Raumheizung, Warmwasser und Gewerbe hat mittels Anschlüssen an das 
Gas- oder Fernwärmenetz zu erfolgen. Der zulässige Wärmebedarf für Heizung und Warmwasser ist 
mit Fernwärme abzudecken, sofern der Anschluss technisch möglich ist und keine unverhältnismässig 
hohen Kosten entstehen. 
 
2 Von der Anschlusspflicht gemäss Abs. 1 sind Bauten befreit, für die nachgewiesen wird, dass Hei-
zung und Warmwasser pro m2 Energiebezugsfläche und Jahr weniger als 180 MJ (50 kWh) fossile 
Energie oder weniger als 60 MJ (17 kWh) elektrische Energie verbrauchen. 
 

Art. 6 Abstellplätze 
 
1 Aufgehoben (Fassung vom 1. 3. 2003) 

 
2–3 Unverändert 
 
4 Es sind Veloabstellplätze für mindestens 25% der Arbeitsplätze zu erstellen; bei publikumsintensiven 
Betrieben ist zusätzlich eine ausreichende Anzahl von Veloabstellplätzen für Besucher zu erstellen. 
Bei Wohnungen ist pro 40 m2 BGF ein Veloabstellplatz zu erstellen. Die Veloabstellplätze sind in der 
Nähe des Eingangs anzuordnen. Mindestens die Hälfte der Abstellplätze ist zu überdecken. 
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